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  Einführung: 
Einmalhandschuhe, wie sie in Einrich-
tungen des Gesundheitsdienstes – insbe-
sondere in Krankenhäusern, Pflegeein-
richtungen, Altenheimen und Arztpra-
xen – verwendet werden, sind gemäß 
Abfallschlüssel (AS) 18  01  04 als Ab-
fälle aus dem Gesundheitsdienst einzu-
stufen, an deren Sammlung und Ent-
sorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen ge-
stellt werden [1]. 

Die Verwendung von Einmalhand-
schuhen soll nur nach Indikation er-
folgen und nicht aus dem Gefühl einer 
vermeintlich höheren Sicherheit heraus 
[2, 3]. Aus hygienischen Gründen ist 
in vielen Situationen eine hygienische  
Händedesinfektion ausreichend [3]. 
Handschuhe können eine hygienische 
Händedesinfektion nicht ersetzen. Die-
se ist ohnehin nach Ablegen der Hand-
schuhe immer erforderlich.

Bei der konkreten Umsetzung der 
Entsorgung von Einmalhandschuhen ist 
nach den sogenannten „Anfallstellen“, 
d. h. den Orten, an dem der Abfall an-
fällt, zu unterscheiden.

  1. Anforderungen an die Entsor-
gung von Einmalhandschuhen in 
medizinischen Einrichtungen:  
Krankenhäuser, Unternehmen der 
Pflege und Eingliederungshilfe, 
Altenheime, Laboratorien, Patho- 
logien, Zahnarzt- und Arztpraxen: 
Die Sammlung der Abfälle gemäß 
AS 18 01 04 muss grundsätzlich unmit-
telbar an der Anfallstelle erfolgen [1, 4]. 
Dabei sind folgende Anforderungen zu 
beachten [1]:
■	 Verwendung reißfester, feuchtig-

keitsbeständiger und dichter Sam-
melbehältnisse  

■	 Kein Umfüllen oder Sortieren nach 
der Sammlung

■	 Getrennte Sammlung von Abfällen 
nach AS 18 01 04 und gemischten 
Siedlungsabfällen ¹   

■	 Entsorgung in dafür zugelassenen 
(Abfallverbrennungs-)Anlagen

Eine stoffliche Verwertung dieser Abfäl-
le ist nicht zulässig. Es darf daher keine 
Entsorgung der medizinischen Einmal-
handschuhe im Wertstoffabfall („gel-
ber Sack“, „gelbe Tonne“) erfolgen. Die 
Entsorgungsform ist die thermische Be-
handlung (z. B. Verbrennung in zugelas-
senen Abfallverbrennungsanlagen).

Ausnahmeregelung stoffliche Verwer-
tung: 
Eine Sortierung und abweichende Ent-
sorgung von Abfällen des AS 18  01  04 
kann nur erfolgen, wenn die zuständi-
ge Behörde ausdrücklich bestätigt, dass 
dabei die Anforderungen des Arbeits-
schutzes eingehalten werden und keine 
gesundheitlichen Risiken entstehen [5]. 

Ausnahmeregelung AS 18 01 03*: 
Handschuhe, die in S3- und S4-Labora-
torien verwendet werden oder bei an-
derer Kontamination mit Erregern der 
Risikogruppe 3 oder 4 nach Biostoff-Ver-
ordnung [6] durch Hygienefachpersonal 
als infektiöser Abfall eingestuft wurden, 
fallen unter den AS 18 01 03*, d.h. Ab-
fälle, an deren Sammlung und Entsor-
gung aus infektionspräventiver Sicht 
besondere Anforderungen gestellt wer-
den [1]. Diese besonderen Anforderun-
gen beziehen sich auf die nachgelager-
te Art der Verbrennung in zugelassenen 
Sondermüllverbrennungsanlagen. Die 
Infektionsgefährdung bei Transport und 
Sammlung ist bereits beim AS 18 01 04 
berücksichtigt.

Bei Kontamination mit Erregern 
der Risikogruppe 3 ist daher meistens 
keine Einstufung in den AS 18  01  03* 

notwendig. Die Beurteilung des Infek-
tionsrisikos ist unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten und Vor-
aussetzungen zu prüfen [5]. So ist z. B. 
bei Verwendung von Handschuhen für 
die Versorgung von Tuberkulose-Patien-
ten in Krankenhäusern oder Arztpraxen 
eine Entsorgung von Handschuhen als 
infektiöser Abfall gemäß AS 18  01  03* 
nicht erforderlich. Auch nicht, wenn re-
gelhaft mehrere Patienten mit Tuberku-
lose versorgt werden.

  2. Anforderungen an die Entsor-
gung von Einmalhandschuhen bei 
häuslicher Versorgung: Ambulante 
Pflegedienste, häusliche Intensiv- 
pflege, Physiotherapie, Podologie
Einmalhandschuhe, die im Rahmen der 
häuslichen Versorgung (z. B. durch am-
bulante Pflegedienste oder in der häus-
lichen Intensivpflege) anfallen, dürfen 
aufgrund der geringen Menge als ge-
mischter Siedlungsabfall dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger und 
einer thermischen Behandlung zuge-
führt werden [5]. Eine gesonderte De-
klaration ist dann nicht notwendig. Da-
bei gelten folgende Bedingungen:
■	 Beachtung der Vorgaben des Entsor-

gungsträgers bei Abholung und Be-
reitstellung

■	 Verwendung reißfester, feuchtig-
keitsbeständiger und dichter Sam-
melbehältnisse 

■	 Keine lose Entsorgung im Restmüll 
■	 Keine Entsorgung in der Wertstoff-

tonne 

¹ Gemischte Siedlungsabfälle (Abfallschlüssel 

20 03 01) aus Einrichtungen des Gesund-

heitsdiensts sind in diesem Zusammenhang 

hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
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  Fazit
Die wirksamste Maßnahme zur Nach-
haltigkeit ist die Reduzierung des Ab-
fallvolumens durch den indikationsge-
rechten Einsatz von Einmalhandschu-
hen. Eine stoffliche Verwertung ist in 
der Regel nicht zulässig, auch wenn 
Einmalhandschuhe nur in wenigen Aus-
nahmefällen dem „infektiösen Abfall“ 
(AS 18 01 03*) zugeordnet werden.
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